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arbeit in den Schulen zur Ausbildung unserer
Milizen. Und wo und wenn der Instruktor zum
unangenehmen Aufpasser von Offizieren wird,
wie der bässliche Sinn der Bezeichnung ausdrücken

will, da haben diese Offiziere ihn durch mangelhafte

Pflichtauffassung und ungenügende
Pflichterfüllung dazu gezwungen.

Ursache und Wirkung.

„Allgemeinen
der von den

Der Leitartikel in Nr. 30 der
schweizerischen Militärzeitung",
Bedingungen spricht, die erfüllt sein müssen, um
feldmässig frei operieren zu können, erinnert mich

an Erlebnisse aus einem Wiederholungskurs weit
zurückliegender Zeit.

Ein Dragonerregiment mit zugeteilter
Guidenkompagnie bestehen ihren Wiederholungskurs.
Der InstruktiODsbefehl bestimmt, dass in diesem

Wiederholungskurs vorwiegend exakte Detailarbeit
betrieben werden müsse, um die Schwadronen
fest in die Hand der Führer hinein zu arbeiten.
Erst wenn man fände, dass dieses in genügendem
Grad erreiche sei, solle mit Felddienstübungen
begonnen werden.

Der Regimentskommandant überlässt, dem

Instruktionsplan gemäss, den Einheitskommandanten

die Art und Weise, wie sie das befohlene
Ziel erreichen wollen.

Zuerst gehen alle zu den obligaten Exerzierübungen

auf den Exerzierplatz. Am vierten Tag
des Kurses ist nur noch die eine Schwadron da,
die andern sind zu Felddienstübungen ausgeflogen,
nachdem die eine oder andere die Tagesarbeit
mit ein wenig Exerzieren begonnen. Jetzt
erachtet der Regimentskommandant für geboten,
dem Kommandanten der immer noch auf dem

Exerzierplatz bleibenden Schwadron zu bemerken,
dass auch der Felddieust geübt werden müsse.

Unter Berufung auf das im Instruktionsplan
Dargelegte erklärt der Schwadronskommandant

— er war neu ernannt — dass er mit dieser

Einheit, bei der tagtäglich solche Unzuverlässig-
keiten im Stall- und Polizeiwachdienst vorkämen,
dass die ungenügende soldatische Erziehung klar
hervortrete, nicht wagen dürfe, Felddienst zu
üben.

Einige Tage später macht der
Regimentskommandant diesen Schwadronskommandanten
darauf aufmerksam, der Wiederholungskurs gehe
bald zu Ende und die Schwadron habe noch
keine Attacke geübt, er verlangte, dass mit dieser
Übung begonnen werde. Auch jetzt hielt sich
der Schwadronskonamandant verpflichtet, zu

opponieren, mit der Begründung, dass er mit der
Schwadron noch nicht so weit sei, das zu dürfen.
Die Schwadron sei noch nicht imstande im
Galopp in der geschlossenen Linie zu bleiben

und die gewollte Richtung inne zu halten, es

gäbe noch zu viele Reiter, welche gleich über
die Linie vorprellten, Attackereiten jetzt schon

gefährde das Resultat der bisherigen Arbeit.
So ging der Wiederholungskurs zu Ende, indem

diese Schwadron möglichst alle Zeit ausnutzte,
um die Truppe in exakter Arbeit in die Hand
des Führers zu arbeiten, während die anderen

trachteten, möglichst viel für „Feld" und Gefecht
vorzubereiten.

Es folgte die obligate zweitägige Inspektion,
bei der sich zeigen musste, wer Recht hatte.
Am ersten Inspektionstage Felddienstübung. Nachdem

zuerst eine der anderen Schwadronen im

Marschsicherungsdienst geprüft worden war, kam,
jetzt in unbekanntes Terrain gelangt, diejenige
an die Reihe, die fast gar nicht darin geübt
worden war, und, siehe da, sie arbeitet zur vollsten

Zufriedenheit des Inspektors und auch des

Regimentskommandanten, der ganz sicher geglaubt
hatte, sie werde darin sehr gegenüber den anderen
zurückstehen.

Der zweite Inspektionstag bringt uns den

obligaten Fahnenmarsch auf dem Exerzierplatz
und nach dem formellen Exerzieren der Schwadronen

das Gefeehtsexerzieren des vereinten

Regiments. Am Schluss kommt die übliche Attacke
mit Flankenangriff einer vorreitenden Flügel-
schwadron. Zweimal missglückte dieser Türke,
weil die zum Flankenangriff befohlene Schwadron

nicht auf das Attackenobjekt traf, obgleich sie

fleissig Attackenreiten geübt. Nun kam beim

Weitermanövrieren die Schwadron, welche das

gar nicht geübt, an den rechten Flügel und

wurde zum Ausbrechen zu dieser Attacke befohlen.

Die in Zugskolonne formierte Schwadron reitet
im Galopp an, schwenkt im Galopp mit Zügen
links ein und stösst in voller Karriere mit
geschlossener Linie auf das Attackeobjekt! —
Merkwürdig, die Attacke war gar nie einexerziert
Noch vieles andere hatte in der kurzen Zeit des

Wiederholungskurses gar nicht geübt werden

können, und doch war mit dieser Schwadron die

Aufgabe des Wiederholungskurses erreicht. Der

strenge innere Dienst, die Konzentration auf die

Details der Ausbildung hatte Soldaten gemacht
und 120 Augenpaare hatten gelernt, sich an die

Säbelspitze ihres Führers zu heften und dem

kleinsten Wink blitzschnell zu gehorchen.
Diese Einheit war für den Krieg ausgebildet

F. Seh.

Frankreich nnd die Abrüstungsfrage.

Obgleich in Frankreich die Friedensidee und die

der Abrüstung zahlreiche tätige Anhänger besitzen»

wie auch der jüngst für die Haager Konferenz
formulierte Antrag eines ihrer Hauptvertreter,
Constant d'Estournelles, erkennen lässt, überwiegt doch
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